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Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Vertretung der Studierenden an den 
Universitäten (Hochschülerschaftsgesetz 1998 - HSG 1998) 

Das wesentliche Problem des vorgelegten Entwurfes ist der Umstand, daß die Bundesvertretung der 
Studierenden in unmittelbarer Wahl gewählt wird. Durch das Universitätsstudiengesetz BGB!. I Nr. 
48/1997, zuletzt geändert BGB!. I Nr. \J 1/1998 wurde der Begriff der Stamllluniversität abgeschafft. 
Die Durchführung unmittelbarer Wahlen zur Bundesvertretung der Studicrenden wird somit auf 
erhebliche Probleme stoßen. 
Diese dürfen keinesfalls zu Lasten der Wahl kommissionen an den einzelnen Universitäten gehen. 
Sollen unmittelbare Wahlen in die Bundesvertretung der Studierenden erfolgen, ist in der 
Hochschülerschaftswahlordnung ein zweckmäßiges, administrierbares Verfahren festzulegen. 

zu § 17: 

Nach den bisherigen Erfahrungen ist damit zu rechnen, daß keine Kandidaturen für 
Studienrichtungsvertretungen erfolgen. 
Abs.3 sollte daher so formuliert werden. daß nicht nur bei Auflösung der Studienrichtungsvertre(ung, 
sondern auch dann, wenn keine Kandidatur zustande kommt. die Aufgaben der 
Studienrichtungsvertretung auf die Fakultäts- oder Universitätsvertretung übergeht. 

zu § 43 Erlöschen von Mandataren: 

Man sollte für den Fall, daß sich eine wahlwerbende Gruppe während der 2-jiihrigen Funktiollspcriode 
auflöst evtl. eine Neuverteilung unter den restl ichen, sowie eine Neuwahl des Vorsitzenden und 
Neuverteilung sämtlicher freiwerdenden Funktionen vornehmen, um nicht dcn Aufwand für einc 
Neuwahl für einen oftmals sehr kurzen Zcitraum notwendig zu machen! 

§ 47 Abs.2: 
Sind die hier ausgesprochenen Ersatzpersonen aus den jeweiligen Wahlvorschliigen zu wählen'! 
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* 51 (I) und (2) 
Die Protokolle aller Organe, außer die Bundesvertretung, die Universitiitsvertretung und die Wahl
kommission sind der Universitätsdirektion zu übermitteln. Die Rechtmäl.ligkeit der Beschlüsse ist 
jedoch vom Rektor zu üherprüfen, hier Ichlen koorm�;::(U:� ll1n'(iM;G

! 

Ergeht weiters an: 
Präsidium des Nationalrates 
(in 25-facher Ausfertigung) 

(Dr.iur.Christine Windstciger) 
Vorsitzende der Wahlkommis. on 
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